
H e m e r k a  &  M a r t i n  O G

Versicherungsmakler

Firmenbuchnummer: FN 12215p Wr. Neustadt, Gewerbeschein Kennz. 12-G-92187/5 BH Baden

Aufgenommen in die Liste der österreichischen Versicherungsmakler nach dem Ehrenschiedsgericht 1983

M A K L E R V O L L M A C H T

Herr/Frau/Firma...........................................................................................................................

im folgenden „Vollmachtgeber“ genannt erteilt der

Hemerka & Martin OG

Versicherungsmakler

im folgenden „Makler“ genannt,

ab sofort Vollmacht für die Wahrnehmung aller privaten/betrieblichen Versicherungsinteressen

des Vollmachtgebers.

Der Makler verpflichtet sich, die Interessen des Vollmachtgebers im Sinne des Maklergesetzes

und der Berufsordnung der Versicherungsmakler sowie gemäß der Sorgfaltspflicht eines or-

dentlichen Kaufmannes durchzuführen..

Der Makler führt alle Verhandlungen mit den Versicherungsgesellschaften. Er ist ermächtigt, im

Einverständnis mit dem Vollmachtgeber die Kündigung von Verträgen auszusprechen sowie

Neuverträge abzuschließen. Ferner obliegt es ihm, die Regulierung von Versicherungsfällen

durchzuführen und Versicherungsurkunden entgegen zu nehmen. Die Bevollmächtigung er-

mächtigt insbesondere Aktenunterlagen, Protokolle, Krankengeschichten und ärztliche Atteste

einzusehen bzw. anzufordern, auch gegenüber Behörden und Ämtern. Gleichzeitig gilt sie auch

zur Vertretung bei Verkehrsbehörden in KFZ- Angelegenheiten.

Der Makler haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit;  bei grober Fahrlässigkeit  ist  die

Haftung mit €  1,000.000,-- begrenzt. Schadenersatz kann nur innerhalb von 6 Monaten ab

Kenntnis des Schadens, spätestens innerhalb von 3 Jahren ab Schadeneintritt verlangt wer-

den. Der Makler haftet keinesfalls  für  die Festlegung von Versicherungssummen. Der Voll-

machtgeber wird bei Verletzung von gesetzlichen Bestimmungen oder Obliegenheiten als Ver-

sicherungsnehmer den Makler schad- und klaglos halten.

Der Vollmachtgeber verpflichtet sich, dem Makler alle für eine korrekte Erfüllung seines Auftra-

ges  erforderlichen Informationen, Unterlagen und Veränderungen unaufgefordert zur Verfü-

gung zu stellen bzw. in diese Einsicht zu gewähren, da ansonsten keine Haftung übernommen

werden kann.

Zusätzliche Kosten durch die Einschaltung des Maklers entstehen dem Vollmachtgeber nicht.

Die Vollmacht wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und ist jederzeit ohne Einhaltung einer

Frist von beiden Teilen kündbar.

__________________________ ________________________________________
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